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Die Versicherten in der Gesetzlichen Rentenversicherung 2023  

In der Gesetzlichen Rentenversicherung ist der Großteil der Bevölkerung versichert. Es handelt sich bei der Rentenversicherung zwar nicht um 

eine allgemeine Erwerbstätigen- oder gar Bürgerversicherung; dennoch zählen am Jahresende 2023 gut 58 Mio. Menschen zur Versichertenge-

meinschaft. Zu unterscheiden ist dabei zwischen aktiv Versicherten und passiv Versicherten. Die rund 40 Mio. aktiv Versicherten weisen zum 

Stichtag Beitragszahlungen auf, die rund 18 Mio. passiv Versicherte hingegen nicht.  

Passiv Versicherte haben aber in der Vergangenheit aufgrund ihrer Beitragszahlungen Anwartschaften erworben. Zu dieser Gruppe gehören 

beispielsweise  

- Selbstständige oder Beamte, die aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung in früheren Jahren Rentenanwartschaften erworben ha-

ben,  

- ausländische Beschäftigte, die vor Erreichen der Altersgrenze in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind,  

- Frauen, sich vor Erreichen der Altersgrenze und dem Rentenbezug aus dem Erwerbsleben zurückgezogen haben (vgl. Abbildung VIII.13b). 

Bei den aktiv Versicherten handelt es sich weit überwiegend um die abhängig beschäftigten Arbeiter und Angestellten (33 Mio.). Zwar sind auch 

Beamt*innen abhängig beschäftigt, für diese Beschäftigtengruppe existiert jedoch eine eigenständige Altersversorgung (Beamtenversorgung). 

Die versicherungspflichtig Beschäftigten und ihre Arbeitgeber zahlen jeweils hälftig Beiträge an die Rentenversicherung. Auf die Bruttoeinkommen 

bis hin zur Beitragsbemessungsgrenze wird ein pauschaler Beitragssatz (2023: 18,6 %) erhoben. Jedoch gibt es Ausnahmen:  

- Für geringfügig Beschäftigte (Minijobber), die sich nicht von der Versicherungspflicht befreien lassen (1,3 Mio.), zahlt der Arbeitgeber einen 

pauschalen Beitragssatz von 15 % vom Bruttoeinkommen, während der Arbeitnehmeranteil bei 3,6 % liegt. 

- Beschäftigte, deren Bruttoeinkommen im Übergangsbereich (2,7 Mio.) liegt, werden beim Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze lediglich 

mit einem Eingangsbeitragssatz von unter 1 % belastet. Mit steigendem Einkommen erhöht sich der Beitragssatz. Die Arbeitgeber sind 

verpflichtet, die Differenz zum regulären Beitragssatz durch ihre Beitragszahlungen auszugleichen (vgl. Abbildung II.20).   

Der Kreis der Pflichtversicherten umfasst darüber hinaus noch weitere Personen (vgl. im Detail Abbildung VIII.21): So u.a. Empfänger*innen von 

Arbeitslosengeld und Pflegepersonen. Hier wird die Beitragszahlung von der Bundesagentur für Arbeit bzw. von den Pflegekassen übernommen. 

Für Empfänger von Arbeitslosengeld II, jetzt Bürgergeld werden allerdings keine Beiträge an die Rentenversicherung (mehr) gezahlt; sie gelten 

als Anrechnungszeitversicherte (3,0 Mio.) 

Jene 4,1 Mio. geringfügig Beschäftigte, die sich auf Antrag von der Versicherungspflicht haben befreien lassen (opt-out Regelung: Abbildung 

IV.91), zahlen keine Arbeitnehmerbeiträge, allerdings entrichten die Arbeitgeber einen pauschalen Beitragssatz von 15 %. Auch kleinere Gruppen 

von Selbstständigen unterliegen der Versicherungspflicht. Die Gesetzliche Rentenversicherung bietet schließlich die Möglichkeit, sich – z.B. als 
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Selbstständige/r – freiwillig zu versichern. Allerdings ist die Zahl der freiwillig Versicherten mit knapp 200.000 Personen sehr gering. Die weit 

überwiegende Mehrheit der insgesamt 3,7 Mio. Selbstständigen steht außerhalb der Rentenversicherung.   

 

Methodische Hinweise 

Die Daten entstammen aus der Versichertenstatistik der Deutschen Rentenversicherung.  
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